
Stadtverwaltung Schwerin 
Büro der Stadtvertretung 

 

 
 

 1/2 

 
 

 
 
Beschlüsse: 
 
25.01.2010 Stadtvertretung 
006/StV/2010 6. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtvertretung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, bis zur Dezember-Sitzung der Stadtvertretung ein 
Konzept und Einsatzgrundsätze der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet vorzulegen. 
 
Die Konzeption soll auf der Grundlage der gemeinsamen Strategie kommunaler und 
polizeilicher Maßnahmen zur Überwachung der zulässigen Fahrgeschwindigkeiten im 
öffentlichen Straßenverkehr (gem. Erlass von WM und IM v. 13.2.2001), insbesondere 
folgende Eckpunkte enthalten: 
 
1. Die von den Ordnungsbehörden durchgeführten Maßnahmen sollen durch eine 
einsatzbezogene Öffentlichkeitsarbeit transparenter gestaltet werden. 
 
2. Geschwindigkeitsüberwachungen sollen nur an erwiesenermaßen gefährlichen Stellen 
durchgeführt werden, um zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr insbesondere für 
schwächere Verkehrsteilnehmer beizutragen. 
 
3. Die technische Geschwindigkeitsüberwachung mittels Durchfahrtskontrolle (Starenkästen) 
soll in höherem Maße als bisher durchgeführt werden. 
 
4. Die Akzeptanz der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung soll erhöht werden. 
 
5. Die Wirksamkeit der Überwachungsmaßnahmen ist regelmäßig darzustellen. 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung lehnt den Antrag ab. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei einigen Dafürstimmen und einer Stimmenthaltung abgelehnt 
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Konsequente Geschwindigkeitskontrollen an Gefahrstellen 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


